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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Im Frühjahr 2022 gaben die Rechtskommissionen beider Räte einer parlamentarischen
Initiative Flach (glp, AG) für ein ausdrückliches Folterverbot im Schweizer Strafrecht
Folge. Folter sei in der Schweiz aktuell nur im Kontext von Kriegsverbrechen und
Verbrechen gegen die Menschlichkeit explizit verboten, was zur Umsetzung des
völkerrechtlichen Folterverbots ungenügend sei, stellte der Initiant fest. Die
bestehenden Bestimmungen ahndeten Folter nicht konsequent und effektiv genug und
deckten sich nicht mit der Definition von Folter in der UNO-Antifolterkonvention. Da
Folter dadurch nicht angemessen bestraft werde, laufe die Schweiz Gefahr, «in naher
Zukunft» vom EGMR gerügt zu werden, so Flach in der Begründung seiner Initiative.
Nicht zuletzt schwäche die lückenhafte Gesetzgebung das internationale Engagement
der Schweiz gegen Folter und schade der Glaubwürdigkeit des Landes. Die RK-NR teilte
diese Argumentation mehrheitlich und stimmte der Initiative mit 13 zu 9 Stimmen zu.
Die Minderheit war der Ansicht, dass die geltenden Strafbestimmungen zur Ahndung
von Folterhandlungen ausreichten. Die RK-SR hiess die Initiative einstimmig gut und
erachtete es nun als Aufgabe ihrer Schwesterkommission, «den neuen Straftatbestand
klar abzugrenzen». 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.03.2022
KARIN FRICK

Privatrecht

In der Wintersession 2021 verlängerte der Ständerat die parlamentarische Initiative
Hêche (sp, JU) auf Antrag der RK-SR um zwei Jahre bis zur Wintersession 2023. Da die
Forderung des Vorstosses nach einem optimierten und besser koordinierten
Entschuldungsverfahren für Privatpersonen den beiden Motionen Hêche (Mo. 18.3510)
und Flach (glp, AG; Mo. 18.3683) thematisch nahe liege, erachtete es die Kommission als
sinnvoll, den Bericht des Bundesrats zur Umsetzung der beiden Motionen abzuwarten.
So könnte das Anliegen der parlamentarischen Initiative möglicherweise in diesen
Gesetzgebungsprozess eingebunden werden. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.11.2021
CATALINA SCHMID

In der Herbstsession 2023 setzte sich der Nationalrat als Erstrat mit der Anpassung des
Verzugszinssatzes des Bundes an die Marktzinsen auseinander. Raphaël Mahaim (gp,
VD) und Philipp Matthias Bregy (mitte, VS) erläuterten die zwei diskutierten Optionen
mit einem variablen und einem festen, aber reduzierten Zinssatz. Die RK-NR habe sich
mehrheitlich für einen variablen Zinssatz ausgesprochen, der jeweils jährlich festgelegt
wird, 2 Prozentpunkte über dem SARON liegt, aber minimal 2 Prozent beträgt. Damit
wolle man einen zusätzlichen Schaden für die Schuldnerinnen und Schuldner umgehen
und gleichzeitig die Gläubigerinnen und Gläubiger daran hindern, bei günstigen Zinsen
von Verzögerungen zu profitieren. In zwei Anträgen verlangten jedoch eine Minderheit
Flach (glp, AG) und der Bundesrat, nicht auf die Vorlage einzutreten.
Minderheitensprecher Flach argumentierte, die Initiative stamme aus der Tiefzins- oder
gar Negativzinsphase und damit aus einer «verrückten» Zinssituation, die sich nun aber
normalisiert habe. Nun solle man wieder dafür sorgen, dass die Schulden auch bezahlt
würden. Er wehrte sich auch gegen die Darstellung der Kommission, wonach
Verzugszinsen den Schuldnerinnen und Schuldnern keinen wirtschaftlichen Nachteil
bringen sollten – eine Nichtbezahlung der Schulden solle durchaus auch eine Strafe für
die Schuldnerinnen und Schuldner darstellen, argumentierte er. Schliesslich sei die
neue Berechnungsart der Schuldzinsen zu kompliziert und liesse mehrere Fragen offen.
Den Druck auf die Schuldnerinnen und Schuldner, ihre Schulden schnellstmöglich zu
bezahlen, hob auch Justizministerin Baume-Schneider als Argument hervor und
betonte, in Europa liege der Verzugszins durchschnittlich bei 10 Prozent. Folglich
bevorzuge der Bundesrat – wenn überhaupt zu einem variablen Zinssatz gewechselt
werden soll – einen Zuschlag von 3 Prozentpunkten. Mit 107 zu 56 Stimmen (bei 4
Enthaltungen) sprach sich der Nationalrat für Eintreten aus. Gegen Eintreten votierten
die GLP-, die Mehrheit der SVP- und ein Mitglied der FDP-Fraktion. Fast identisch war
in der Folge auch das Abstimmungsergebnis zur Gesamtabstimmung, in welcher der
Nationalrat den Entwurf annahm. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.09.2023
ANJA HEIDELBERGER
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In der Wintersession 2023 verlängerte der Ständerat die Behandlungsfrist der
parlamentarischen Initiative Hêche (sp, JU) für eine Optimierung und bessere
Koordinierung des Entschuldungsverfahrens für Privatpersonen auf Antrag der RK-SR
erneut um zwei Jahre bis zur Wintersession 2025. Die Kommission liess sich von der
Verwaltung zum Stand der Umsetzung von den – dem Vorstoss inhaltlich
nahekommenden – Motionen Hêche (Mo. 18.3510) und Flach (glp, AG; Mo. 18.3683)
informieren und erwartete, dass in der zweiten Jahreshälfte 2024 mit einer Botschaft
des Bundesrates gerechnet werden dürfe. Sie beabsichtigte deshalb, die Vorlage des
Bundesrates abzuwarten und von eigenen Umsetzungsarbeiten vorerst abzusehen. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.12.2023
LUKAS LÜTOLF

Grundrechte

Mit einer parlamentarischen Initiative forderte Nationalrat Lukas Reimann (svp, SG) eine
Anpassung der Staatshaftungsrechte. Konkret sollte der Artikel 146 BV, laut welchem
der Bund für Schäden haftet, die er widerrechtlich verursacht hat, dahingehend ergänzt
werden, dass der Bund auch für rechtmässig verursachte Schäden haften und bei einer
unbegründeten, schweren Einschränkung der persönlichen Freiheit oder bei
Enteignungen Schadenersatz leisten muss. Der Initiant verwies in seiner Begründung auf
die Covid-19-Pandemie und argumentierte, dass im Notrecht die meisten staatlichen
Handlungen rechtens seien und somit keine Staatshaftung bestehe. Die vorberatende
RK-NR sprach sich mit 18 zu 7 Stimmen gegen die Initiative aus. Wie
Kommissionssprecher Beat Flach (glp, AG) im Ratsplenum erklärte, war die
Kommissionsmehrheit der Meinung, dass die bestehende Ausgestaltung der
Staatshaftung ausreichend und angemessen sei. Bezogen auf die Covid-19-Pandemie
führte Flach aus, dass Massnahmen wie Geschäftsschliessungen, die nach Reimanns
Vorschlag unter die Staatshaftung fallen könnten, vom Parlament besprochen worden
und somit rechtmässig und tragbar gewesen seien. Im Allgemeinen befürchtete die
Kommissionsmehrheit, dass eine Ausweitung der Staatshaftung zu einer Flut von Klagen
führen würde, was das Rechtssystem überfordern könnte. Im Fall von Enteignungen und
Eigentumseinschränkungen bestehe bereits eine angemessene Entschädigung. Eine
Minderheit Schwander (svp, SZ) unterstützte die Initiative mit der Begründung, dass mit
der bestehenden Gesetzgebung die Staatshaftung zu wenig breit angelegt sei und dass
die Hürden für die Einforderung der Staatshaftung zu hoch seien. Der Nationalrat
lehnte die parlamentarische Initiative in der Frühjahrssession 2022 mit 135 zu 50
Stimmen ohne Enthaltung ab. Über die SVP-Fraktion hinaus fand sie keine
Unterstützung. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.03.2022
LENA BALTISSER

Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

Bevor der Nationalrat in der Sommersession über die Umsetzung der
parlamentarischen Initiative Aeschi (svp, ZG) zur Einführung eines Verordnungsvetos
debattierte, hatte sich der Bundesrat in die Diskussion eingebracht. In ihrer
Stellungnahme beantragte die Regierung, nicht auf das Geschäft einzutreten. Sie
machte dabei geltend, dass dem Parlament bereits wirksame Instrumente (Motion,
parlamentarische Initiative, Konsultationsrechte) zur Verfügung stünden, um Einfluss
auf die Verordungsgebung des Bundesrats zu nehmen. Ein Veto würde hingegen nicht
nur zu Verzögerungen führen, sondern sei – weil es die Gewaltenteilung verletze – auch
verfassungswidrig. Im Falle eines Eintretens verlangte der Bundesrat Ausnahmen etwa
im Falle völkerrechtlicher Verpflichtungen, für Verordnungen rein technischen Inhalts
oder für Verordnungen zur Wahrung der inneren oder äusseren Sicherheit. Zudem
seien Verordnungen auszunehmen, die bei dringlichen Bundesgesetzen erlassen
werden müssen. In seiner Stellungnahme äusserte sich der Bundesrat zudem zu den
verschiedenen Anträgen der von der SPK-NR ausgearbeiteten Vorlage. 

Der Entwurf der SPK-NR sieht vor, dass ein Drittel der Mitglieder eines Rates innerhalb
von 15 Tagen nach deren Veröffentlichung gegen Verordnungen des Bundesrats ein Veto
einlegen kann. Nach höchsten 60 Tagen muss die verantwortliche Kommission über den
Antrag befinden. Lehnt sie diesen ab, ist er erledigt; stimmt sie ihm zu, wird er von den
Räten in der nachfolgenden ordentlichen Session behandelt. Diese entscheiden dann,
ob eine Verordnung der Ansicht des Gesetzgebers widerspricht und folglich neu
verfasst werden muss oder nicht. Ziel sei es, dem Eindruck zu begegnen, dass die
Umsetzung von vom Parlament beschlossenen Gesetzen durch die bundesrätlichen
Verordnungen nicht immer dem Willen des Gesetzgebers entsprächen. Das Veto hätte

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.06.2019
MARC BÜHLMANN
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so also auch präventive Wirkung, warb Kommissionssprecher Matthias Jauslin (fdp, AG)
in der Eintretensdebatte für die Vorlage. 
Diese Eintretensdebatte wurde ziemlich ausführlich geführt und machte die
Kontrahentinnen und Kontrahenten sichtbar, die sich insbesondere am zentralen
Element der Gewaltenteilung rieben. Die vom Bundesrat unterstützte, gegen Eintreten
optierende Minderheit, bestehend aus den geschlossen stimmenden Fraktionen der SP
und der GP sowie aus Minderheiten der CVP- und der FDP-Fraktion, erachtete das Veto
gegen Verordnungen als Instrument, mit dem die Teilung der Gewalten je nach Lesart
«geritzt» oder gar «verletzt» werde. Die gesetzgebende Gewalt dürfe sich nicht in die
technische Arbeit der vollziehenden Gewalt einmischen, wurde argumentiert. Angelo
Barrile (sp, ZH) warnte mit Blick auf die Vernehmlassungsantworten, in denen sich die
«Lobbys» für ein Verordnungsveto ausgesprochen hätten, dass der Einfluss von
Interessenorganisationen mit dem neuen Instrument auch auf die Umsetzung von
Gesetzen ausgedehnt würde. Die Minderheit verwies zudem auf das «Verzögerungs-
und Blockadepotenzial» des Verordnungsvetos, so etwa Nadine Masshardt (sp, BE). Das
Veto lade zudem dazu ein, politisch zu taktieren, und erteile keinen Auftrag, weil man
mit ihm Verordnungen nur ablehnen oder gutheissen könne, monierte Marianne Streiff-
Feller (evp, BE) für die Minderheit der CVP-Fraktion. Und Balthasar Glättli (gp, ZH) wies
darauf hin, dass das Parlament mit der parlamentarischen Initiative ja ein viel stärkeres
Instrument habe, selber Gesetze zu verfassen. Die Mehrheit beharrte hingegen darauf,
dass der Bundesrat sich mit Verordnungen immer wieder dem Willen des Souveräns
widersetze. Wirklich stossende Abweichungen der Gesetzgebung durch Verordnungen
müssten darum sozusagen mittels «Notbremse» verhindert werden können, so Beat
Flach (glp, AG) für die GLP-Fraktion. Es handle sich um ein staatsrechtliches
Experiment, auf das man sich einlassen und das man diskutieren solle. Es gehe nicht um
die Frage, ob dieser Vorstoss verfassungskonform sei oder nicht – nahm Gregor Rutz
(svp, ZH) für die SVP-Fraktion Stellung –, sondern um den Schutz der Verfassung selber.
Man habe zwar kein Verfassungsgericht, aber die Kontrolle gegen ein Gesetz könne
mittels Referendum wahrgenommen werden. Dies sei nun aber bei Verordnungen eben
nicht möglich. Heute stamme ein Drittel aller Regelungen aus Verordnungen und
lediglich 12 Prozent aus Gesetzen. Deshalb sei ein Korrekturinstrument dringend. Für
die FDP-Fraktion ergriff schliesslich Kurt Fluri (fdp, SO) das Wort: Es sei wichtig, zu
sehen, dass das Veto kassatorisch sei. Es gehe eben gerade nicht darum, neue
Regelungen zu diskutieren oder anzustossen – was mit den parlamentarischen
Anstossinstrumenten mitunter Jahre dauere –, sondern einzig darum, den Bundesrat
aufzufordern, Gesetze im Sinne des Parlaments und nicht «seinen eigenen Willen»
umzusetzen. Fluri ging zudem auf die Erfahrungen in seinem Kanton Solothurn ein, der
ein Verordnungsveto kennt. In den 30 Jahren zwischen 1988 und 2018 sei lediglich
gegen 77 von 1115 Verordnungen ein Veto eingelegt worden, acht dieser beanstandeten
Verordnungen seien von der Regierung zurückgezogen und etwa jede fünfte korrigiert
worden. Es könne – zumindest im Kanton Solothurn – nicht von systematischer
Blockade gesprochen werden. Bundeskanzler Walter Thurnherr äusserte sich am
Schluss der Eintretensdebatte im Namen des Bundesrats und warnte vor der
Vermischung der Gewalten und einem unverhältnismässigen Aufwand. Zudem fehle aus
Sicht der Regierung die verfassungsmässige Grundlage für das neue Instrument. Mit 115
zu 64 Stimmen wurde dann – aufgrund der Positionen der einzelnen Fraktionen eher
wenig überraschend – Eintreten beschlossen. 
Bei der Detailberatung wurden alle Vorschläge des Bundesrates für zusätzliche
Ausnahmen abgelehnt.Auch ein Minderheitsantrag der SVP, wonach nicht die
Kommissionsmehrheit das letzte Wort haben soll, sondern ein Minderheitsantrag auch
im Rat diskutiert werden sollte, fand keine Mehrheit. Es soll also die Kommission
beziehungsweise deren Mehrheit sein, die entscheidet, ob über einen Antrag auf ein
Veto abgestimmt wird oder nicht. Das gleiche Schicksal der Ablehnung ereilte ein
Minderheitsantrag der SP, mit dem die Erläuterungen zu den Verordnungen im
Bundesblatt hätten veröffentlicht werden sollen. Alle weiteren Minderheitsanträge, mit
denen Ausnahmen geschaffen werden sollten, lehnte die Ratsmehrheit ab. Mit ein
Grund dafür war wohl das von Kommissionssprecher Jauslin vorgebrachte Argument,
dass hier ein neues Instrument geschaffen werde und man zuerst Erfahrungen sammeln
müsse, um dann vielleicht später in einzelnen Bereichen Ausnahmen zu schaffen. In der
Gesamtabstimmung erhielt die unveränderte Vorlage der SPK-NR 113 Stimmen. Die 67
Gegenstimmen stammten von allen anwesenden GP- (11) und SP-Mitgliedern (40) sowie
von 10 Mitgliedern der FDP- und 6 der CVP-Fraktion. Sechs der acht Grünliberalen
enthielten sich der Stimme. Damit ging die Vorlage an den Ständerat. 6
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Bundesverwaltung - Personal

Die von der SPK-NR entworfene Vorlage zur Regelung der Kaderlöhne in Bundes- und
bundesnahen Unternehmen wurde in der Frühjahrssession 2021 vom Nationalrat
behandelt. Eintreten war umstritten, weil eine Kommissionsminderheit die Vorlage als
«sachlich falsch und in sich widersprüchlich» beurteilte, wie sich deren Sprecher Kurt
Fluri (fdp, SO) äusserte. Die auf eine parlamentarische Initiative von Susanne
Leutenegger Oberholzer (sp, BL) zurückgehende Vorlage bewirtschafte Empörung und
bedinge die Änderung von zahlreichen Gesetzen. Zudem sei nicht das Parlament
zuständig für die Regelung der Löhne der Verwaltung, sondern der Bundesrat. Mit der
Festlegung einer Obergrenze werde den Unterschieden zwischen den Unternehmen
nicht Rechnung getragen, was nicht nur inkohärent, sondern auch widersprüchlich sei.
So gälten etwa für die Swisscom als börsenkotiertes Unternehmen oder für die SRG als
privatrechtlich organisierten Verein andere Gesetzesgrundlagen als für die Post oder
die SBB, so der Solothurner Freisinnige. Auch der Bundesrat, vertreten durch Ueli
Maurer, sah keine Notwendigkeit für eine Gesetzesänderung, da es in der Verwaltung
keine «Lohnexzesse» gebe, wie dies mit dem Titel der parlamentarischen Initiative
suggeriert werde. Mit 147 zu 34 Stimmen (2 Enthaltungen) wollte die grosse Mehrheit
der Volksvertreterinnen und -vertreter allerdings auf die «Abzocker-Initiative für die
bundesnahen Betriebe» eintreten, wie Barbara Steinemann (svp, ZH) in ihrem Votum
die Vorlage betitelt hatte. Lediglich die geschlossen stimmende FDP-Fraktion und eine
Minderheit der Mitte-Fraktion stimmten gegen Eintreten. 
In der Detailberatung standen vier Minderheitenanträge zur Debatte. Eine Minderheit
Samira Marti (sp, BL) wurde mit 98 zu 89 Stimmen angenommen. Damit soll
festgeschrieben werden, dass die Lohnobergrenzen nicht nur für die bundesnahen
Betriebe, sondern für die gesamte Verwaltung gelten sollen. Dadurch würde nicht nur
eine Revision der Spezialgesetze für die einzelnen Unternehmen, sondern auch eine
Änderung des Bundespersonalgesetzes nötig. Die geschlossenen Fraktionen der SP und
der GP wurden bei diesem Antrag erfolgreich unterstützt von einer Mehrheit der SVP-
Fraktion. Erfolglos blieb hingegen eine Minderheit Nadine Masshardt (sp, BE), die quasi
durch die Hintertüre einen Gleichstellungsartikel ins Bundespersonalgesetz einbringen
und nicht nur eine ausgewogene Vertretung der Sprachgemeinschaften, sondern auch
der Geschlechter in den obersten Leitungsorganen der Unternehmen festschreiben
wollte. Dies entspreche nicht dem Kernanliegen der Vorlage, bemängelte
Kommissionssprecher Gerhard Pfister (mitte, ZG) und fand mit diesem Argument eine
Mehrheit von 104 zu 84 Stimmen (1 Enthaltung). Links-Grün, unterstützt von der GLP-
Fraktion, stand hier erfolglos einer bürgerlichen Nein-Mehrheit gegenüber. Ebenfalls
abgelehnt wurden zwei auch vom Bundesrat unterstützte Minderheitenanträge, die von
Kurt Fluri (fdp, SO) angeführt wurden: Der Vorschlag, auf eine Regelung von
Abgangsentschädigungen zu verzichten, wurde mit 128 zu 61 Stimmen (3 Enthaltungen)
abgelehnt und der Vorschlag, die Swisscom als börsenkotiertes Unternehmen von den
Regelungen auszunehmen, wurde mit 128 zu 53 Stimmen (3 Enthaltungen) versenkt. In
beiden Fällen reichte die Unterstützung der geschlossen stimmenden Fraktionen der
GLP und der FDP, unterstützt von wenigen Abweichlerinnen und Abweichlern der SVP-
und der Mitte-Fraktion nicht für eine Annahme. Die Gesamtabstimmung passierte der
Entwurf schliesslich mit 139 zu 44 Stimmen. Erneut kam der Widerstand von der
geschlossen stimmenden FDP-Fraktion, unterstützt von Teilen der Mitte- und der SVP-
Fraktion. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.03.2021
MARC BÜHLMANN

Parlamentsorganisation

In der Frühjahrssession 2022 debattierte der Nationalrat über die Vorlage seiner SPK-
NR, mit der die Handlungsfähigkeit des Parlamentes in Krisensituationen verbessert
werden sollte und die zahlreiche entsprechende Vorstösse aufnahm.
Kommissionssprecher Gregor Rutz (svp, ZH) erinnerte an die Ursprünge ebendieser
Vorstösse: Die Corona-Pandemie habe nicht nur zum abrupten Abbruch einer Session,
sondern auch zur Handlungsunfähigkeit des Parlaments geführt. Die Tätigkeit der
Kommissionen sei eingeschränkt, die Organisation einer ausserordentliche Session sei
schwierig gewesen und das Parlament habe eine gewisse Ohnmacht gegenüber den
Notverordnungen des Bundesrats verspürt. Um für zukünftige Krisen gewappnet zu
sein, sei eine Subkommission mit der Ausarbeitung einer Vorlage betraut worden. Diese
sei sich jedoch einig gewesen, dass die bestehenden rechtlichen Instrumente dem
Parlament eigentlich auch in Krisenzeiten genügend Handlungsspielraum verschaffen
würden. Allerdings seien die Strukturen teilweise träge und es fehle an Ressourcen. Hier
setzte die Vorlage an, die in drei Blöcken behandelt wurde. Der erste Block zielte auf
Vereinfachungen der Organisation von Sessionen und Kommissionssitzungen und
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insbesondere auch auf die Ermöglichung von hybriden Sitzungen ab; der zweite Block
sah die Bildung einer schlagkräftigeren Verwaltungskommission anstelle der bisherigen
Verwaltungsdelegation vor und im dritten Block waren Vorschläge für effizientere
parlamentarische Instrumente vorgesehen. Eintreten war unbestritten. 

Konkret schlug die SPK-NR im ersten Block neue Regelungen für die Einberufung von
ausserordentlichen Sessionen vor. Bisher konnte ein Viertel der Mitglieder eines Rats
oder der Bundesrat solche ausserplanmässigen Sitzungen einberufen. Neu soll dies
auch eine parlamentarische Kommission dürfen, wenn sie dringenden Handlungsbedarf
sieht. Eine ausserordentliche Session soll darüber hinaus auch verlangt werden können,
wenn der Bundesrat Notverordnungen erlässt, die sich direkt auf die Verfassung
stützen. In ausserordentlichen Situationen, in denen die physische Präsenz von
Parlamentsmitgliedern verunmöglicht wird – gemeint waren neben Pandemien etwa
auch Naturkatastrophen in bestimmten Regionen, höhere Gewalt oder behördliche
Anordnungen in Form von Quarantäne –, kann die Ratsmehrheit die Möglichkeit einer
virtuellen Teilnahme an den Ratsdebatten beschliessen. Explizit ausgeschlossen wurde
eine virtuelle Teilnahme während des Normalbetriebs. Vorgeschlagen wurde des
Weiteren, dass eine aufgrund einer Krisensituation nötige Änderung des Tagungsortes
neu keinen Parlamentsbeschluss mehr benötigt, sondern von einer
Koordinationskonferenz bestimmt werden kann. Ebenfalls in Block 1 wurden die
Zusammenkünfte der Kommissionen in Krisenzeiten neu geregelt: In dringlichen Fällen
soll neu eine ausserordentliche Kommissionssitzung mittels eines
Mehrheitsbeschlusses im Zirkularverfahren beschlossen werden können. Eine virtuelle
Sitzung soll dann ermöglicht werden, wenn das Kommissionspräsidium und die
Kommissionsmehrheit einer solchen zustimmen. Hybride Sitzungen, also die virtuelle
Teilnahme einzelner Mitglieder, sind aber nur dann vorzusehen, wenn eine
Stellvertretung rechtlich nicht möglich ist. 
Die Minderheitenvorschläge gegen einzelne Teile dieser Vorschläge in Block 1 wurden
allesamt abgelehnt. So verlangte etwa Pirmin Schwander (svp, SZ) die ausdrückliche
Nennung des Parlamentsgebäudes in Bern als normalen Tagungsort, Samira Marti (sp,
BL) wollte die Anzahl zur Einberufung einer ausserordentlichen Kommissionssitzung
nötiger Personen auf ein Drittel der Kommissionsmitglieder senken und verschiedene
Minderheiten wollten die Möglichkeit virtueller Teilnahmen an Kommissionssitzungen
entweder ganz streichen (Minderheit Addor, svp, VS) oder ausweiten (Minderheit
Cottier, fdp, NE). 

Auch im zweiten Block wurden sämtliche Minderheitsanträge abgelehnt. Dass eine
neue, eigenständige Verwaltungskommission anstelle der bisherigen
Verwaltungsdelegation geschaffen werden soll, war freilich unbestritten. Die Anträge
der Minderheiten zielten vielmehr auf deren Zusammensetzung ab. Die bisherige
Verwaltungsdelegation setzt sich aus den je sechs Mitgliedern der Ratspräsidien beider
Räte zusammen. Neu sollten lediglich noch die beiden Ratspräsidentinnen oder
-präsidenten und je vier erfahrene Mitglieder beider Kammern, welche für vier Jahre in
die Verwaltungskommission gewählt werden, in der zu schaffenden Kommission Einsitz
nehmen. Weil damit auch eine Entflechtung mit den Büros angestrebt wird, sollten
Mitglieder des Büros, also vor allem die Fraktionspräsidentinnen und -präsidenten,
nicht gleichzeitig in der Verwaltungskommission sitzen dürfen. Eine Minderheit Aeschi
(svp, ZG) bekämpfte diesen Passus erfolglos und eine Minderheit Moret (fdp, VD) wollte
auch die Vizepräsidentinnen oder -präsidenten der beiden Räte in die Kommission
aufnehmen – ebenso ohne Erfolg. Aufgabe der Verwaltungskommission soll auch die
Oberaufsicht über die Parlamentsverwaltung sein, konkret also die Bestimmung der
Kommissionssekretäre und des Generalsekretärs der Bundesversammlung. Ein
Minderheitsantrag Pfister wollte die Wahl der Generalsekretärin oder des
Generalsekretärs neu der Bundesversammlung übertragen, was von der Mehrheit aber
wohl aus Angst vor einer «Verpolitisierung des Amtes», wie Kommissionssprecher
Gregor Rutz (svp, ZH) warnte, ebenfalls abgelehnt wurde. 

Der dritte Block zielte auf Effizienzsteigerungen bei der Nutzung parlamentarischer
Instrumente ab. Damit von Kommissionen verfasste dringliche Bundesgesetze oder
Notverordnungen von der Bundesversammlung rasch behandelt werden könnten,
brauche es kürzere Fristen für die Stellungnahme des Bundesrats – so der Vorschlag
der SPK-NR. Diese sollen in Krisenzeiten spätestens in der nächsten ordentlichen oder
ausserordentlichen Session vorliegen. Neu sollen zudem zwei gleichlautende
eingereichte Kommissionsmotionen den Bundesrat im Normalbetrieb dazu
verpflichten, bis zur nächsten anstehenden Session eine Stellungnahme zu verfassen.
Eine Minderheit Binder-Keller (mitte, AG) und der Bundesrat wehrten sich erfolglos
gegen dieses Ansinnen. Da eine Stellungnahme Zeit brauche, würde deren Qualität
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leiden, wenn sie rasch erfolgen müsse –  so die Begründung. Insbesondere im
Normalbetrieb sei für eine solche Regelung kein Mehrwert ersichtlich. Darüber hinaus
sollten Kommissionsmotionen, die Änderungen von bundesrätlichen Notverordnungen
verlangen, innerhalb von sechs Monaten statt wie bisher bei angenommenen Motionen
innerhalb von zwei Jahren umgesetzt werden müssen. Weil dies kürzere Fristen nach
sich ziehe und damit ein Vernehmlassungsverfahren nicht immer möglich sei, müssten
in Krisenzeiten Kantonsregierungen und besonders betroffene Akteure konsultiert
werden. Zudem muss der Bundesrat künftig von sich aus die zuständigen
parlamentarischen Kommissionen konsultieren, wenn er Notverordnungen erlassen will.
Neben der Minderheit Binder-Keller lagen zwei Anträge vor, mit denen eine abstrakte
Normenkontrolle für solche Notverordnungen verlangt wurden. Während die
Minderheit Glättli (gp, ZH) eine juristische Beurteilung über allfällige
Grundrechtsverletzungen von Notverordnungen, die durch das Parlament oder den
Bundesrat beschlossen werden, verlangte, sah die Minderheit Addor lediglich eine
Kontrolle der bundesrätlichen Notrechtsbeschlüsse vor. Auch in Block 3 folgten
komfortable Mehrheiten allen Anträgen der Kommission und lehnten damit auch diese
Minderheitsanträge ab. 

In der Gesamtabstimmung hiess der Nationalrat den Entwurf mit 183 zu 1 Stimme gut,
die entsprechende Verordnung wurde mir 170 zu 1 Stimme (1 Enthaltung) und das
Geschäftsreglement des Nationalrats mit 171 zu 1 Stimme (keine Enthaltungen)
angenommen. Weil Letzteres lediglich der Zustimmung der grossen Kammer bedurfte,
wurde es tags darauf bereits der Schlussabstimmung zugeführt, wo es mit 157 zu 28
Stimmen (5 Enthaltungen) angenommen wurde. Gegenstimmen und Enthaltungen
stammten allesamt von Mitgliedern der SVP-Fraktion. 8

Das von Balthasar Glättli (gp, ZH) mittels parlamentarischer Initiative geforderte
Obligatorium für die freie Rede bei Ratsdebatten löste in der Sommersession 2022 im
Nationalrat ein von einiger Heiterkeit begleitetes Frage-Antwort-Spiel aus. Der Initiant
legte dar, dass es zu Beginn des Parlamentsbetriebs, also vor 172 Jahren, verboten
gewesen sei, eine Rede abzulesen. Er glaube, dass frei gesprochene Reden nicht nur
spannendere, sondern auch verständlichere Debatten nach sich ziehen würden, was
«der Demokratie guttäte». Wer frei spreche, habe sich mit dem Thema besser
auseinandergesetzt, als wer einfach ablese. Er fordere kein Verbot von Unterlagen, aber
er wolle verhindern, dass eine Rede lediglich abgelesen werde. Auf die Frage von Roger
Nordmann (sp, VD), ob sich Glättli bewusst sei, dass es sprachliche und rhetorisch nicht
so begabte Minderheiten gebe, für die die freie Rede nicht so einfach sei – ein Punkt,
den auch das Büro-NR in seinem Bericht gegen die parlamentarische Initiative
vorgebracht hatte –, erwiderte der Initiant, dass es in der Tat nicht gut sei, dass man
einander nicht verstehe, dies aber mit der freien Rede nichts zu tun habe. Beat Flach
(glp, AG) wollte von Glättli wissen, ob er mit einem Verbot nicht überschiesse. Hier
brachte der Initiant das Beispiel Grossbritanniens vor, wo man ebenfalls ein
Ableseverbot kenne, das freilich mit Augenmass umgesetzt werde: «Aber es gibt dann
im britischen Parlament auch den Moment, wo es aus den Reihen schallt ‹He is
reading!›, weil man merkt, dass jemand nicht mehr bei der Sache ist, sondern nur noch
am Papier klebt. Das will ich verhindern.». Ob denn die freie Rede nicht einfach «in
zielloses, polemisches Geschwafel» ausarte, wollte Kurt Fluri (fdp, SO) wissen. Man
müsse hierfür wohl zuerst Erfahrungen sammeln und dann allenfalls korrigieren,
verteidigte sich Glättli. Es brauche keine Kontrolle, sondern individuelle Abwägung, wie
viel man von einem Spickzettel ablesen wolle, antwortete Glättli eine Frage von Lorenz
Hess (mitte, BE) und auch die Frage von Benjamin Roduit (mitte, VS), ob denn mit freier
Rede nicht die Gefahr eines Überziehens der Zeit bestehe, konterte Glättli: Auch diese
Regel müsste eigentlich überdacht werden und auch hier könnte man eine gewisse
«souplesse» oder Flexibilität walten lassen. 
Das Büro hatte zuvor mit 10 zu 1 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) entschieden, dem
Vorstoss keine Folge zu geben. Neben den in den Fragen angesprochenen Kritikpunkten
(Überforderung von Minderheiten, schwierige Kontrolle, Bedeutung der «Legiferierung»
statt Debattenkultur in der Schweiz) fügte das Büro im Bericht auch noch das Argument
der nötigen Präzision von Reden an: Komplexe Geschäfte sowie die Berichterstattung
von Kommissionsdiskussionen bedingten eine möglichst präzise und doch möglichst
knappe Sprache. Dies sei in freier Rede kaum möglich. Mit Ausnahme der GLP- und der
FDP-Fraktion fanden sich aus allen Fraktionen Unterstützerinnen und Unterstützer des
Antrags. Die insgesamt 30 befürwortenden Stimmen reichten allerdings gegen die 129
Stimmen, die der Initiative keine Folge geben wollten, nicht aus. Ins Auge fielen die 32
Enthaltungen, die wiederum mit Ausnahme der FDP-Fraktion aus allen
parlamentarischen Gruppen stammten. Damit ist die parlamentarische Initiative
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erledigt. 9

Volksrechte

Die Einführung eines konstruktiven Referendums sei bereits zuvor zweimal Thema
gewesen, versuchte Cédric Wermuth (sp, AG) in der Sommersession 2021 im
Nationalrat Werbung für seine parlamentarische Initiative zu machen. 1992 hatte die SP
die Idee im Rahmen der EWR-Diskussionen ins Spiel gebracht und 1995 hatten die
Sozialdemokraten im Rahmen der Debatte um die 10. AHV-Revision gar eine Initiative
für ein «Referendum mit Gegenvorschlag» lanciert, die 2000 an der Urne abgelehnt
worden war. Auch aktuell hätte dieses Instrument das Potenzial, Blockaden zu lösen,
führte der Aargauer Sozialdemokrat aus. So sei etwa bei der Abstimmung über die E-ID
allen klar gewesen, dass es eine elektronische Identität brauche. Hätte neben dem mit
einem Referendum bekämpften Vorschlag ein konstruktives Referendum vorgelegen,
mit dem etwa eine vom Staat organisierte E-ID gefordert worden wäre, so hätte ein
Zeitverlust bei der notwendigen Einführung vermieden werden können. Das
konstruktive Referendum sei darüber hinaus «der logische kleine Bruder des
Gegenvorschlags des parlamentarischen Rechts und damit die Vollendung der direkten
Demokratie» – so Wermuth. Beat Walti (fdp, ZH) wendete ein, dass dieses Instrument
im Kanton Zürich zu grosser Verwirrung geführt habe – bei einer Abstimmung über die
Spitalfinanzierung seien vier konstruktive Referenden zur Abstimmung gestanden, die
«dreissig oder mehr Antwortvarianten» zugelassen hätten. Es sei deshalb wieder
abgeschafft worden. Wermuth wiederum konterte mit einem Zitat aus dem Kanton
Bern, der das Instrument in Form eines Volksvorschlags kennt: Der Vizepräsident der
damaligen Berner Verfassungskommission habe bei der Einführung des Volksvorschlags
gesagt, «wer den Schweizerinnen und Schweizern nicht zumute, die Komplexität des
konstruktiven Referendums zu verstehen, unterschätze, dass diese Menschen jeden Tag
beim Jassen schwierigere strategische Entscheidungen als beim konstruktiven
Referendum fällen würden». Michaël Buffat (svp, VD) und Samira Marti (sp, BL) setzten
sich in der Folge im Namen der SPK-NR, die sich mit einer 14 zu 10-Stimmen-Mehrheit
für Folgegeben ausgesprochen hatte, ebenfalls für das Anliegen ein. Meinungen
könnten von den Stimmenden differenzierter eingebracht werden und die
Interpretation eines Abstimmungsresultates sei dank Varianten einfacher,
argumentierten sie. Zudem könnten Referendumskomitees mit diesem «Gewinn für das
direkt-demokratische Instrumentarium» stärker in die Entscheidunsgsfindung
einbezogen werden, fasste Samira Marti die Kommissionsmeinung zusammen. Trotz
aller befürwortender Voten setzte sich allerdings die starke bürgerliche
Kommissionsminderheit durch, die sich nicht zu Wort gemeldet hatte: Mit 109 zu 82
Stimmen entschied sich die Mehrheit der grossen Kammer, der Initiative keine Folge zu
geben. Die geschlossen stimmenden Fraktionen von SVP, FDP und Mitte standen den
ebenfalls geschlossenen Fraktionen von SP, GLP und GP gegenüber. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.06.2021
MARC BÜHLMANN

Die parlamentarische Initiative von Sibel Arslan (basta, BS) war 2020 trotz gegenteiliger
Empfehlung der SPK-NR von der grossen Kammer knapp mit 98 zu 85 Stimmen
angenommen worden und auch die SPK-SR hatte knapp mit 7 zu 6 Stimmen für
Folgegeben optiert. Statt eine Vorlage auszuarbeiten, hatte sich die SPK-NR dann
allerdings – erneut sehr knapp mit 12 zu 12 Stimmen bei einer Enthaltung und
Stichentscheid ihres Präsidenten Andreas Glarner (svp, AG) – dafür entschieden, den
Vorstoss zur Abschreibung zu beantragen und keinen Erlassentwurf zum aktiven
Stimm- und Wahlrecht für 16-Jährige auszuarbeiten. 
Über diesen Abschreibungsantrag entbrannte in der Frühjahrssession 2022 eine
lebhafte, mit zahlreichen Gegenfragen gespickte Debatte. Auf der einen Seite wurde für
mehr «Vertrauen in die Jugend» plädiert (Corina Gredig, glp, ZH). Die alternde
Gesellschaft müsse mehr junge Menschen einbeziehen, argumentierte Marianne
Binder-Keller (mitte, AG). Politisches Interesse sei keine Frage des Alters und politisch
interessierte Jugendliche dürften nicht gebremst werden, forderte Nadine Masshardt
(sp, BE). Für die Gegenseite gab Andri Silberschmidt (fdp, ZH) seine eigenen
Erfahrungen zum Besten: Es gebe genügend Werkzeuge, um in jungen Jahren auch ohne
Stimm- und Wahlrecht politisch aktiv zu sein. Gleichzeitig kritisierte er die Trennung
von aktivem und passivem Wahlrecht. Es leuchte nicht ein, weshalb man abstimmen
und wählen sollen dürfe, nicht aber selber kandidieren. Weiter argumentierten die
Gegnerinnen und Gegnern, dass man viele Dinge mit 16 noch nicht dürfe, was eben
auch die Vergabe des Stimm- und Wahlrechts in Frage stelle. «Wie soll denn jemand,
der offenbar nicht in der Lage ist, über den Kauf einer Flasche Wodka zu entscheiden,
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vernünftig über eine Mehrwertsteuerrevision abstimmen können?», fragte etwa Gregor
Rutz (svp, ZH) rhetorisch. Dagegen wandte Felix Wettstein (gp, SO) ein, dass
Mündigkeits- und Stimmrechtsalter auch bei der Senkung auf 18 Jahre nicht
übereingestimmt hätten (das Mündigkeitsalter lag damals bei 20, heute bei 18 Jahren).
Auch die Frage nach der genauen Altersgrenze wurde debattiert. Auf die wiederum
rhetorische Frage von Samira Marti (sp BL), ob es korrekt sei, dass über 50-jährige
darüber entschieden, wie die Welt in fünfzig Jahren aussehen solle, antwortete
Marianne Binder-Keller (mitte, AG), dass es zur Lösung dieser Problematik wohl ein
«Stimmrechtsalter null» brauchen würde. Am Schluss meldete sich auch Initiantin Sibel
Arslan zu Wort. Eine Abschreibung der Vorlage «wäre eine Ohrfeige für die Jungen». Es
gehe um deren Zukunft und ihr Einbezug stärke den Generationenvertrag – so die
Baslerin.
Die Abstimmung über den Antrag für Abschreibung fiel in der Folge erneut äusserst
knapp aus. Dank einigen Stimmen aus der FDP-Fraktion und knapp der Hälfte der
Stimmen aus der Mitte-EVP-Fraktion wuchsen die Voten der geschlossen stimmenden
SP-, GLP- und GP-Fraktionen auf 99 an, die gegen die 90 befürwortenden Stimmen –
darunter die geschlossen stimmende SVP-Fraktion – obsiegten (3 Enthaltungen). Die
SPK-NR wird also eine Vorlage ausarbeiten müssen. 11

In schöner Regelmässigkeit (1986, 2004, 2009, 2013) werden Vorstösse deponiert, die
die Einführung einer Gesetzesinitiative fordern. Die Urheberinnen und Urheber
stammten dabei bereits aus allen politischen Lagern. Im März 2021 kam die Forderung
aus dem linken Lager: Gabriela Suter (sp, AG) wollte mit der Einführung des in allen
Kantonen verankerten Volksrechts ein «Demokratiemanko beseitigen», wie sie ihren
Vorstoss betitelte. Mehr als die Hälfte der eidgenössischen Volksinitiativen hätten den
Charakter von Gesetzesinitiativen, da sie Regelungen vorschlügen, die nicht auf
Verfassungs-, sondern auf Gesetzesstufe angesiedelt werden müssten. Dies führe dann
etwa mit Verweis auf die «Burka-Initiative» dazu, dass die Verfassung
«Kleidervorschriften» beinhalte. Die Gesetzesinitiative funktioniere auf kantonaler
Ebene seit mehr als 100 Jahren. Freilich müsste diskutiert werden, wie dieses neue
direktdemokratische Instrument auf Bundesebene übertragen werden solle, ob also
beispielsweise das Ständemehr gelten solle oder nicht. In dieser Phase der
parlamentarischen Initiative gehe es aber zuerst einmal darum, den Handlungsbedarf zu
bestätigen und den Willen für einen Ausbau der Beteiligungsrechte zu signalisieren, so
Suter in der Debatte während der Sommersession 2022.
Die SPK-NR hatte den Vorstoss vor der Session mit 13 zu 9 Stimmen (1 Enthaltung) zur
Ablehnung empfohlen. Weil ihm eine starke linke Kommissionsminderheit aber Folge
geben wollte, war eine Debatte im Nationalrat nötig geworden. Minderheitssprecherin
Samira Marti (sp, BL) betonte, sie könne nicht nachvollziehen, dass die Mehrheit der
SPK-NR keinen Handlungsbedarf sehe: Gerade in den letzten Jahren seien so viele
Volksinitiativen wie noch nie mit konkreten Regelungen angenommen worden, die
«eigentlich nichts in der Verfassung verloren» hätten. Weil die Stimmberechtigten gar
keine Möglichkeit hätten, konkrete und konstruktive Ideen einzubringen, aber
Reformbedarf bestehe, würden wohl in den nächsten Jahren vermehrt als
Volksinitiativen verpackte Gesetzesinitiativen eingereicht werden. Die ablehnende
Kommissionsmehrheit wurde von Jean-Luc Addor (svp, VS) und Kurt Fluri (fdp, SO)
vertreten. Eine Gesetzesinitiative würde das politische System ziemlich umkrempeln,
warnte Addor. Der Stimmbevölkerung obliege die Nachkontrolle von Gesetzen, nicht
aber die unmittelbare Gesetzgebung. Fluri zählte mögliche Probleme auf, die sich mit
der Einführung dieses neuen Volksrechtes ergäben. So bräuchte es ein Kontrollorgan,
das die Verfassungsmässigkeit und die Vereinbarkeit eines Vorschlags mit dem
Völkerrecht kontrolliere. Dies sei – wie man bereits bei Volksinitiativen sehe – kein
leichtes Unterfangen. Zudem müsste abgeklärt werden, ob ein Vorschlag dem
Föderalismusartikel entspreche, ob es sich also tatsächlich um Bundeskompetenzen
handeln würde. Die Frage, ob das Ständemehr gelten müsse oder nicht, sei ebenfalls
nicht einfach zu beantworten. Die fehlende Verfassungsgerichtsbarkeit, die
Rücksichtnahme auf den Föderalismus und die Frage nach dem Ständemehr stellten
sich auf kantonaler Ebene nicht, weshalb es eben nicht zulässig sei, die Kantone als
Vorbild für eine nationale Gesetzesinitiative ins Feld zu führen. 
Mit 119 zu 70 Stimmen (1 Enthaltung) gab die Ratsmehrheit der parlamentarischen
Initiative keine Folge. Damit ereilte den Vorstoss das gleiche Schicksal wie seine
Vorgänger in den letzten rund 40 Jahren. Nur die geschlossen stimmenden Fraktionen
von GP und SP sowie die drei EVP-Mitglieder aus der Mitte-EVP-Fraktion sahen
diesbezüglich zum gegebenen Zeitpunkt Handlungsbedarf. 12
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Aussenpolitik

Aussenpolitik

Le conseiller national argovien Beat Flach (pvl, AG) a déposé, en avril 2016, une initiative
parlementaire intitulée "Lèse-majesté. Abroger l'article 296 CP". Tiré du Code pénal
suisse, l'article en question traite des éventuels outrages faits à un Etat étranger et des
peines que peuvent encourir les auteurs de tels méfaits.
Tout comme son homologue du Conseil national, la CAJ-CE a, en août 2017, choisi de
donner suite à l’initiative, arguant que "la disposition en question n’était plus adaptée
aux réalités actuelles". L'élaboration d'un projet d'acte incombe donc désormais à la
CAJ-CN, qui dispose d'un délai de deux ans. 13
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Au mois de juin 2019, le Conseil national a suivi l'avis de la CAJ-CN et décidé à une
courte majorité (99 voix pour, 92 contre et 0 abstention) de classer l'initiative intitulée
«Lèse-majesté. Abroger l'article 296 CP». La proposition de la minorité Flach (pvl, AG),
en faveur d'une prolongation du délai de traitement à la session d'été 2021, a ainsi été
écartée. 14
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Zwischenstaatliche Beziehungen

Im April 2021 und damit zwei Jahre nach der Abschreibung der parlamentarischen
Initiative Flach (glp, AG) beantragte die RK-NR ihrem Rat mit 14 zu 7 Stimmen (bei 4
Enthaltungen) die Aufhebung des Majestätsbeleidigungs-Artikels 296 StGB, welcher
die Beleidigung eines fremden Staates unter Strafe stellt. 15
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wettbewerb

Im Juni 2015 gab die Rechtskommission des Nationalrats (RK-NR) einer
parlamentarischen Initiative Flach (glp, AG) Folge, die den Schutz vor missbräuchlichen
Geschäftsbedingungen auch auf gewerbliche Abnehmerinnen und Abnehmer
ausweiten möchte. Der anzupassende Artikel 8 im Bundesgesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG) war 2011 bei der letzten UWG-Revision im Zuge der
parlamentarischen Beratungen auf Konsumentenverträge eingeschränkt worden. Dies
stosse, so der Initiant, zunehmend auf Kritik und schaffe insbesondere
Abgrenzungsprobleme. Die Kommission fasste ihren Entscheid mit 10 zu 9 Stimmen bei
2 Enthaltungen, was vier Jahre nach der Einigungskonferenz zur UWG-Revision einmal
mehr die Konfliktbeladenheit der Thematik unter Beweis stellte. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.06.2015
DAVID ZUMBACH

Beat Flach (glp/pvl, AG) a déposé une initiative parlementaire pour modifier la loi
fédérale contre la concurrence déloyale (LCD). Plus précisément, il espère modifier
l'article 8 de la LCD. Il estime que, à l'heure actuelle, la loi fédérale restreint la
protection contre l'utilisation de conditions commerciales abusives. Une telle
restriction va à l'encontre des intérêts des PME. La Commission des affaires juridiques
du Conseil national (CAJ-CN) a décidé de donner suite à l'initiative. Puis, la Commission
des affaires juridiques du Conseil des Etats (CAJ-CE) a confirmé l'adhésion à l'objet. La
CAJ-CN est désormais en charge d'établir un projet d'acte. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.02.2016
GUILLAUME ZUMOFEN

Im Februar 2016 stimmte die ständerätliche Kommission für Rechtsfragen (RK-SR) dem
Entschluss ihrer Schwesterkommission zu, einer parlamentarischen Initiative Flach (glp,
AG), die den Schutz vor missbräuchlichen Geschäftsbedingungen auch auf gewerbliche
Abnehmerinnen und Abnehmer ausweiten möchte, Folge zu geben. Artikel 8 im
Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) war 2011 bei der letzten UWG-
Revision im Zuge der parlamentarischen Beratungen auf Konsumentenverträge
eingeschränkt worden. Eine Anpassung, so der Initiant, dränge sich vor allem im
Interesse der KMU auf. Die Rechtskommission des Nationalrats (RK-NR) hat nun zwei
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Jahre Zeit, der Bundesversammlung einen Erlassentwurf zu unterbreiten.

La Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-CN) s'est attelé à
l'application de l'initiative parlementaire déposée par Beat Flach (pvl, AG). Cette
initiative souhaite une modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale
(LCD). Par 12 voix contre 12 et 1 abstention, et avec la voix prépondérante de son
président, la CAJ-CN a recommandé de proroger le délai de 2 an pour la création du
projet d'acte législatif. Cependant, le Conseil national a  suivi la minorité de la CAJ-CN
et décidé de classer l'initiative par 97 voix contre 92. Les arguments de la minorité, qui
pointaient du doigt une ingérence dans les relations commerciales et une révision
prématurée de la LCD, ont fait mouche auprès du camp bourgeois. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Kernenergie

Eine parlamentarische Initiative Flach  (glp, AG) forderte, dass Kernkraftwerken,
welche zwei Jahre oder länger stillstehen, die Betriebsbewilligung (zumindest
vorübergehend) automatisch entzogen wird. Der Initiant begründete sein Anliegen
damit, dass durch die lange Ausserbetriebnahme gewisse Komponenten
funktionsuntauglich werden könnten, wichtiges Know-how und Fachkräfte verloren
gehen könnten und eine grosse Ungewissheit für die allgemeine Stromversorgung
vorliege. Zudem bestünde auch seitens der Betreiberfirma ein buchhalterisches
Interesse, das AKW nicht gänzlich abzuschreiben, endgültig stillzulegen und somit
womöglich grosse Verluste in der Erfolgsrechnung auszuweisen, sondern dieses für
längere Zeit im vorübergehenden Ausserbetriebsstand zu belassen. Das ENSI selbst
verfüge in einem solchen Fall auch nicht die Macht, die Betriebsbewilligung auszusetzen
oder die Stilllegung anzuordnen, um der Ungewissheit ein Ende zu setzen. Bei seiner
Argumentation verwies der Initiant explizit auf das Kernkraftwerk Beznau I und
fundierte sein Anliegen mit Erfahrungen, welche das Nachbarland Frankreich in diesem
Bereich bereits gemacht hatte. Eine Mehrheit (17 zu 8 Stimmen) der vorprüfenden
UREK-NR erkannte keinen Handlungsbedarf und unterstrich, dass unter geltendem
Recht ein AKW nur in Betrieb sein dürfe, wenn die durch das ENSI zu überprüfenden
Sicherheitsvorgaben gewährleistet seien. Eine Minderheit Bäumle (glp, ZH) beantragte
die Annahme der Initiative mit dem Vermerk, dass für eine Wiederinbetriebnahme eine
umfassendere Beurteilung der allgemeinen Betriebstüchtigkeit nötig sei, wie sie derzeit
bei der erstmaligen Inbetriebnahme durchgeführt werde. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.10.2018
MARCO ACKERMANN

Eine Mehrheit des Nationalrates votierte in der Sondersession im Mai 2019 mit 119 zu 63
Stimmen gegen eine parlamentarische Initiative Flach (glp, AG), die forderte, AKWs
nach zwei Jahren Stillstand die Betriebsbewilligung automatisch zu entziehen.
Während Initiant Beat Flach und Kommissionsminderheitsvertreter Martin Bäumle (glp,
ZH) vergebens auf die Sicherheitsfrage und auf ihr Vorbild Frankreich verwiesen, wo
genau diese Praxis angewandt werde, führte Kommissionssprecherin Géraldine
Marchand-Balet (cvp, VS) die bestehenden und ihrer Meinung nach ausreichenden
rechtlichen Regelungen an. 20
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Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Christian Dandrès (sp, GE) forderte im Juni 2020 mittels einer parlamentarischen
Initiative, dass Ehegattinnen oder Ehegatten künftig zum Mietvertrag einer Mieterin
oder eines Mieters beitreten dürfen sollen, ohne dass dies die Vermieterschaft
ablehnen kann. Der Beitritt müsse dabei innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss
des Mietvertrages erfolgen. Paare, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Mietvertrags
noch unverheiratet sind, könnten bis spätestens sechs Monate nach der Heirat
beitreten. Die gleichen Rechte sollten zudem auch für Paare in eingetragener
Partnerschaft gelten. Dandrès begründete sein Anliegen damit, dass dies den
Wohnschutz für Familien in Mietverhältnissen fördern würde. Konkret betreffe dies
Fälle, in denen die Ehepartnerin oder der Ehepartner das Erbe ausschlage, etwa weil sie
denken, die Erbschaft sei überschuldet. Da Erben alle Rechte und Pflichten des oder
der Verstorbenen übernehmen, würden sie damit auch den Mietvertrag ausschlagen,
wenn sie nicht schon vor dem Tod Teil des Mietvertrags waren, so Dandrès. Dann
fänden sie sich mit der aktuellen Rechtslage nach dem Tod ihres Ehegatten oder ihrer
Ehegattin «rechtslos» in ihrer bisherigen Wohnung wieder und liefen Gefahr, dass die
Vermieterschaft von ihnen verlangt, die Wohnung zu räumen. 

Als Kommission des Erstrates startete die RK-NR die Beratung der Initiative und gab ihr
im März 2022 mit 14 zu 10 Stimmen Folge. Die geforderten Gesetzesanpassungen
würden in weiten Teilen der Westschweiz bereits angewendet und hätten sich dort
bewährt. Einen Monat später kam jedoch die RK-SR zu einem gegenteiligen Schluss:
Eine Mehrheit der Kommission – von 7 zu 5 Stimmen – erachtete die geltenden
mietrechtlichen Bestimmungen zum Schutz von Ehegattinnen oder Ehegatten als
ausreichend und sah deshalb keinen Handlungsbedarf. Im August gleichen Jahres lenkte
die RK-NR schliesslich auf die Position ihrer Schwesterkommission ein und plädierte
mit 15 zu 9 Stimmen dafür, der Initiative keine Folge zu geben. Bei der Diskussion in der
ständerätlichen Kommission seien verschiedene juristische Probleme mit der
Umsetzung der Initiative aufgekommen – namentlich im Zusammenhang mit dem
Erbrecht –, welche die RK-NR in ihrer ersten Vorprüfung noch nicht genügend in
Betracht gezogen hätte, erklärte diese. 

In der Herbstsession 2022 debattierte der Nationalrat über die parlamentarische
Initiative. Initiant Dandrès kritisierte dabei den Meinungsumschwung der RK-NR. Er
habe den Verdacht, dass dieser vor allem dadurch motiviert sei, dass mit dem Status
quo mehr Wohnungen frei würden und zu neuen Marktbedingungen und somit einem
höheren Mietzins weitervermietet werden könnten. Häufig seien nämlich alte
Mietverträge betroffen, «die nicht so hoch und missbräuchlich sind wie die, die heute
aufgrund der Wohnungsnot üblich sind», so Dandrès. Kommissionssprecher Beat Flach
(glp, AG) vertrat die Position, dass die aktuellen Regelungen ausreichend seien. So sei
das Kündigungsrecht der Vermieterschaft laut OR kein erbrechtliches Recht, das durch
eine Ablehnung des Erbes tangiert wäre, weil der Mietvertrag ohnehin weiterbestehe,
wenn ihn die überlebenden Ehepartner oder eingetragenen Partner weiterführen
wollen. Die grosse Kammer lehnte die Initiative in der Folge mit 118 zu 61 Stimmen (bei 1
Enthaltung) ab. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.09.2022
ELIA HEER

In der Frühjahressession 2023 nahm sich der Nationalrat den von seiner RK
ausgearbeiteten Entwurf betreffende eine Beschleunigung des Verfahrens bei der
Kündigung des Mietverhältnisses wegen Eigenbedarf vor. Bereits das Eintreten auf die
Vorlage wurde kontrovers diskutiert. Eine Minderheit der RK, bestehend aus
Politikerinnen und Politikern von SP und Grünen, beantragte dem Rat, nicht auf die
Vorlage einzutreten. Christian Dandrès (sp, GE) und Baptiste Hurni (sp, NE) beklagten
beide in ihren Voten, dass der vorliegende Entwurf Teil einer Salamitaktik sei, bei der es
darum ginge, das Mietrecht schrittweise auszuhöhlen. Florence Brenzikofer (gp, BL)
befürchtete, dass durch die Vorlage das Machtgefälle zwischen Vermietenden und
Mietenden weiter vergrössert werde. Ausserdem sei die Vorlage unnötig, da
Vermieterinnen und Vermieter bereits heute das Recht hätten, bei dringendem
Eigenbedarf ihrer vermietenden Partei zu kündigen. Der Schutz der Mietenden solle
nicht weiter geschwächt werden, da schon jetzt Eigenbedarf sehr oft nur vorgeschoben
werde, um den Mieter oder die Mieterin loszuwerden und die Wohnung zu einem
höheren Preis weiterzuvermieten. Mitglieder der Fraktionen von SVP, FDP und Mitte
hielten dagegen. Vincent Maître (mitte, GE) war der Ansicht, dass es bei dieser Vorlage
nur darum gehe, dass Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer wieder das Recht
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erhalten sollen, die von ihnen gekaufte Immobilie bewohnen zu können. Mit der
bestehenden Regelung, dass für die Kündigung bei Eigenbedarf ein «dringender
Eigenbedarf» geltend gemacht werden muss, sei dies oft unmöglich, da es schwierig
sei, die Dringlichkeit zu beweisen und dies ein langes juristisches Verfahren nach sich
ziehen könnte. Ähnlich äusserte sich Christa Markwalder (fdp, BE), die darüber hinaus
ausführte, dass stattdessen neu eine Kündigung bereits bei einem «bei objektiver
Beurteilung bedeutenden und aktuellen Eigenbedarf» möglich sein soll. Dies sei eine
ausgewogene und moderate Lösung, mit der der Schutz der Interessen der Mieterinnen
und Mieter weiterhin gewährleistet sei. Pirmin Schwander (svp, SZ) plädierte im Namen
der SVP-Fraktion ebenfalls für Eintreten. Er sehe in dieser Frage eher ein Machtgefälle
zugunsten der Mietenden und deshalb müsse der Eigenbedarf schneller und einfacher
geltend gemacht werden können. Gespalten zeigte sich die GLP-Fraktion. Beat Flach
(glp, AG) war zwar prinzipiell mit dem Anliegen des Vorstosses einverstanden. Er liess
jedoch durchblicken, dass innerhalb der GLP-Fraktion auch einige der Meinung seien,
dass generell die Balance zwischen den beiden Lagern im Moment zulasten der
Mietenden gestört sei. Da es sich zudem nur um wenige Fälle handle, in denen es zu
langen Verfahren gekommen sei, sei es fraglich, ob man nun in diese Richtung
legiferieren solle. Als letztes äusserte sich noch Bundesrat Guy Parmelin. Dieser
beantragte dem Nationalrat im Namen des Bundesrates, nicht auf die Vorlage
einzutreten. Parmelin vertrat die Meinung, dass die aktuelle Regelung ausreichend sei,
um die Interessen beider Parteien zu schützen. Ausserdem komme es in der Praxis
nicht zu so vielen störenden Fällen, als dass sich eine legislative Intervention
rechtfertigen liesse. Entgegen diesem Antrag stimmte schliesslich eine Mehrheit des
Nationalrates für Eintreten auf die Vorlage (mit 108 zu 80 Stimmen, bei 1 Enthaltung). Zu
den geschlossen stimmenden Fraktionen von SP und Grünen gesellten sich auch acht
Mitglieder der GLP und drei Mitglieder der Mitte-Fraktion. In der Detailberatung galt es
anschliessend noch, über verschiedene Anträge der Minderheit auf Verschärfung der
Regelung zur Kündigung bei Eigenbedarf zu entscheiden. Diese wurden jedoch allesamt
abgelehnt. Schliesslich nahm der Nationalrat das Geschäft in der Gesamtabstimmung
mit 114 zu 79 Stimmen (bei 1 Enthaltung) an. 22

Anfang März 2023 beriet der Nationalrat eine Vorlage, welche seine RK-NR aus einer
parlamentarischen Initiative Hans Egloff (svp, ZH) betreffend die «Vermeidung
missbräuchlicher Untermiete» ausgearbeitet hatte. Der Entwurf sah vor, dass für ein
neues Untermietverhältnis künftig die schriftliche Zustimmung der Vermieterin oder
des Verpächters erforderlich sein soll. Wenn dabei die Voraussetzungen nicht erfüllt
werden, soll der Vermieterin oder dem Verpächter ein ausserordentliches
Kündigungsrecht zustehen. Ausserdem soll die Vermieterschaft neu ein
Untermietverhältnis ablehnen können dürfen, wenn dieses für eine Dauer von mehr als
zwei Jahren vorgesehen ist. Die Vorlage wurde insbesondere von Mitgliedern der
Fraktionen der SP und der Grünen bekämpft. Es gäbe keinen gesetzlichen
Handlungsbedarf in dem Bereich, so etwa Florence Brenzikofer (gp, BL). Sie sah in der
Vorlage einen Versuch, den «ohnehin schwachen Kündigungsschutz in der Schweiz
weiter [abzubauen]». Insbesondere sei es unverhältnismässig, dass eine
ausserordentliche Kündigungsfrist zur Anwendung kommen könnte, bei
Untermietverhältnissen, die etwa wegen Formfehlern nicht den gesetzlichen Kriterien
entsprechen. Baptiste Hurni (sp, NE) und Raphael Mahaim (gp, VD) äusserten sich
ähnlich. Sie sahen aktuell nur ein Problem mit den Untermietverhältnissen in der
Schweiz, nämlich im Zusammenhang mit Plattformen wie Airbnb. Doch dann sollten
besser die Plattformen direkt reguliert werden, anstatt die Gesamtheit der
Untermietverhältnisse zu attackieren, so Mahaim. Anders als bei der unmittelbar
danach beratenen Vorlage betreffend die Kündigung bei Eigenbedarf äusserte sich bei
dieser Vorlage auch die GLP klar kritisch. Beat Flach (glp, AG) bezeichnete den Entwurf
als einen «bürokratischen Blockadeartikel, angereichert mit zusätzlichen Hürden und
Folgen für die Mieterinnen und Mieter». Auch Flach sah keinen Handlungsbedarf. Die
geltenden Regeln funktionierten und es sei deshalb unnötig und «unliberal», weitere
Bürokratie aufzubauen. Für die Vorlage plädierten die Fraktionen der SVP, FDP und
Mitte. Pirmin Schwander (svp, SZ) sagte, mit der Revision werde eine Unklarheit
behoben, darüber wie lange eine vorübergehende Abwesenheit und ein
Untermietverhältnis dauern kann. Das sei gerade auch in der aktuell herrschenden
Wohnungsnot wichtig, da Wohnungen, welche durch Untermiete blockiert seien, damit
frei würden. Christian Lüscher (fdp, GE) vertrat die Position der freisinnigen Fraktion,
welche aus ähnlichen Gründen wie Schwander und die SVP die Vorlage unterstützte.
Philipp Matthias Bregy (mitte, VS) sprach sich für die Mitte-Fraktion ebenfalls für die
Vorlage aus. Die Untervermietung würde mit der Änderung gestärkt und die
Vermieterinnen und Vermieter geschützt. Es sei normal, dass es bei Verstössen gegen
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Regelungen auch Sanktionen geben sollte, konterte er die Kritik unter anderem von
Florence Brenzikofer betreffend die ausserordentlichen Kündigungsfristen. Er liess
auch das Argument betreffend mehr Bürokratie nicht gelten. Mietverträge seien
grundsätzlich schriftlich, weshalb es kein zusätzlicher Aufwand sei, diese Frage in dem
Rahmen ebenfalls noch zu regeln. Bundesrat Guy Parmelin zeigte sich damit nicht
einverstanden. Im Namen des Bundesrates empfahl er dem Nationalrat, nicht auf die
Vorlage einzutreten, da die aktuellen Regelungen ausreichten, um Vermieterinnen und
Vermieter vor missbräuchlichen Untermietverhältnissen zu schützen. Auch er war der
Meinung, dass die Vorlage zu einem grösseren Bürokratieaufwand und zu
Rechtsunsicherheit führen würde. Letzteres weil der Entwurf eine nicht abschliessende
Liste an Gründen aufführte, wegen welchen der Vermieter oder die Vermieterin ein
Untermietverhältnis ablehnen kann. Schliesslich sei auch die Dauer von zwei Jahren,
worüber hinaus es laut dem Entwurf der Vermieterschaft freistehen soll, die
Untermiete abzulehnen, zu kurz – insbesondere im Kontext von Untermietverhältnissen
von Geschäftsräumen. Entgegen dem Antrag des Bundesrates stimmte die Mehrheit des
Nationalrates jedoch für Eintreten auf die Vorlage (110 zu 82 Stimmen, bei 1 Enthaltung).
Alle Fraktionen stimmten geschlossen: diejenigen der Mitte, FDP und SVP für Eintreten,
diejenigen der SP, Grünen und GLP dagegen. In der Detailberatung befand der
Nationalrat anschliessend über mehrere Minderheitsanträge, welche aus linker Sicht
zum Ziel hatten, die Regelungen und damit die negativen Folgen abzuschwächen. Sie
wurden jedoch allesamt mit dem ungefähr gleichen Stimmenverhältnis abgelehnt. So
schritt die grosse Kammer zur Gesamtabstimmung, wo die Vorlage mit 108 zu 83
Stimmen (1 Enthaltung) angenommen wurde. 23

Wohnungsbau und -eigentum

In der Herbstsession 2023 beugte sich der Nationalrat über einen Entwurf seiner UREK
zur Änderung des Zweitwohnungsgesetzes basierend auf einer parlamentarischen
Initiative Candinas (mitte, GR). Erstens sollen auf Antrag der UREK-NR altrechtlich
erbaute Zweitwohnungen um bis zu 30 Prozent erweitert und gleichzeitig auch auf
dieser Fläche in weitere Wohnungen unterteilt werden können. Nach geltendem Recht
existieren bereits ebendiese Optionen, allerdings können sie nicht simultan
angewendet werden. Zweitens soll auch bei einem Wiederaufbau eine Erweiterung von
30 Prozent geltend gemacht werden können. Drittens soll dieser Wiederaufbau – bei
Einhaltung der baugesetzlichen Vorschriften – fortan auf der gesamten Parzelle erlaubt
sein. 

Eintreten auf die Vorlage wurde in der grossen Kammer ausgiebig diskutiert. Eine
Minderheit Suter (sp, AG) beantragte dem Rat, nicht auf die Vorlage einzutreten. Sie
verletze verfassungsmässige Vorgaben, welche im Zuge der Annahme der
Zweitwohnungsinitiative entstanden seien. Insbesondere sei in der Verfassung
verankert, dass der neue Bau und die Erweiterung von Zweitwohnungen zu unterlassen
sei, was aber bereits durch das geltende Recht verletzt werde. Die Vorlage der UREK-NR
würde den Verfassungsartikel noch weiter abschwächen was nach Ansicht von
Rechtsexperten und Rechtsexpertinnen eine «hochproblematische» Entwicklung sei.
Unterstützung erhielt der Minderheitsantrag Suter seitens der Fraktionen der SP, der
Grünen und der Grünliberalen. Unter anderem würde mit einer entsprechenden
Änderung des Gesetzes die einheimische Bevölkerung aus touristisch hochattraktiven
Ortschaften gedrängt werden. Weiter würde die Gesetzesvorlage Anreize zum Abbruch
von Liegenschaften schaffen, womit viel nicht rezyklierbarer Abfall einhergehe,
bemängelte Grünen-Fraktionssprecher Kurt Egger (gp, TG). Die Mitte-Fraktion
unterstützte dagegen den Entwurf der UREK-NR, da auf diese Weise das Bauen in der
Bauzone effizient genutzt werden könnte. Auch die FDP-Fraktion sah in der Vorlage ein
Mittel, eine höhere Verdichtung im Sinne der ersten Etappe der RPG-Revision zu
erreichen. Eine Mehrheit der Fraktion beabsichtige folglich, auf die Vorlage einzutreten
und in der Detailberatung den Anträgen der Mehrheit zu folgen, so Fraktionssprecherin
Christine Bulliard-Marbach (mitte, FR). Die gleichen Absichten hegte auch die SVP-
Fraktion, die sich laut Fraktionssprecher Michael Graber (svp, VS) für Eintreten
ausspreche. Schliesslich konnten sich die geschlossen stimmenden Fraktionen der SVP,
FDP und Mitte gegen eine links-grüne Minderheit behaupten und die grosse Kammer
beschloss mit 109 zu 78 Stimmen (bei 6 Enthaltungen), auf die Vorlage einzutreten.

In der Detailberatung fanden sich drei Minderheitenanträge sowie ein Einzelantrag,
welche jedoch in der grossen Kammer allesamt erfolglos blieben. Darunter fand sich
eine Minderheit Beat Flach, die sich an der Fassung des Bundesrats orientieren wollte,
dass lediglich für zusätzlich entstandene Wohnungen eine Nutzungsbeschränkung
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gelten solle. Wenn im Zuge von Sanierungen und Abbruch zusätzliche Wohnungen
geschaffen würden, sollten diese zumindest im Rahmen der erweiterten Wohnfläche als
Erstwohnung dienen. Einen ähnlichen Ansatz verfolgte Martina Munz (sp, SH), die mit
ihrem Einzelantrag forderte, dass mindestens die Hälfte der zusätzlich entstandenen
Wohnungen als Erstwohnungen genutzt werden müssten. Eine Minderheit Clivaz (gp, VS)
wollte einerseits die parzelleninterne Standortverschiebung strenger reguliert haben,
als dies im Entwurf der UREK-NR vorgesehen sei. Andererseits solle die Möglichkeit, im
Zuge einer Sanierung oder Wiederaufbaus neue Wohnungen zu schaffen, nur in
bestimmten Gemeinden zum Zuge kommen.

In der Gesamtabstimmung sprachen sich die geschlossenen Fraktionen der SVP und der
Mitte sowie eine grosse Mehrheit der FDP-Fraktion für die Vorlage aus, womit der
Entwurf mit 105 zu 80 Stimmen (bei 8 Enthaltungen) angenommen wurde. 24

Umweltschutz

Allgemeiner Umweltschutz

Im März 2021 reichten die Nationalrätinnen und Nationalräte Marionna Schlatter (Pa. Iv.
21.436; gp, ZH), Beat Flach (Pa. Iv. 21.437; glp, AG), Anna Giacometti (Pa. Iv. 21.438; fdp,
GR), Nik Gugger (Pa. Iv. 21.439; evp, ZH) und Jon Pult (Pa. Iv. 21.440; sp, GR) fünf
gleichlautende parlamentarische Initiativen mit dem Titel «Recht auf gesunde Umwelt
und Rechte der Natur» ein. Sie forderten damit nicht weniger als die Revision der
Bundesverfassung (BV), mit dem Ziel, das Recht des Menschen auf eine gesunde Umwelt
als Grundrecht festzuhalten sowie der Natur zumindest partiell den Status eines
Rechtsobjekts zu verleihen.
Die RK-NR befasste sich im Mai 2022 mit den fünf Initiativen. Eine Mehrheit der
Kommission (14 zu 11 Stimmen) kam dabei zum Schluss, dass den Initiativen keine Folge
zu geben sei. Die Mehrheit vertrat die Ansicht, dass die Begriffe «gesunde Umwelt»
sowie «Natur» zu unpräzise seien, um sie als grundrechtlichen Anspruch respektive als
Rechtssubjekt in der BV zu verankern. Eine Minderheit vertrat hingegen die Ansicht,
dass die Initiativen die Chance bieten, um über Grundsatzfragen rund um den Schutz
der Natur zu debattieren, und wollte ihnen daher Folge geben. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.05.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Abfälle

Le Conseil national s'est penché sur le projet de révision de loi préparé par sa
commission visant à promouvoir l'économie circulaire. Cette révision comporte de
nombreuses propositions, le débat a donc été pour le moins fourni. Représentant la
commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du
Conseil national, Christophe Clivaz (vert-e-s, VS) et Matthias Jauslin (plr, AG) sont, tout
d'abord, revenus sur la genèse de ce projet de révision, alors qu'une sous-commission
a été instaurée – suite à l'acceptation de l'initiative parlementaire 20.433 – pour
élaborer un avant-projet. Suite à la procédure de consultation et les retours positifs du
Conseil fédéral, la CEATE-CN a décidé de ne changer que quelques aspects du projet,
proposé ici à la chambre basse. Il s'agit, avec cette ébauche, «de développer
l'économie circulaire, de rendre l'économie suisse plus performante, de réduire son
impact sur l'environnement et d'augmenter la sécurité de son approvisionnement»,
comme rappelé par le député valaisan Christophe Clivaz.
L'entrée en matière n'a pas été contestée par les différentes fractions. Pour le PS, tant
l'économie que l'écologie ont à gagner de cette proposition. Le Centre estime que
l'économie circulaire est un «Business case» pour l'avenir, et non pas seulement un
sujet d'actualité. Les Vert-e-s saluent le changement de paradigme que propose
l'économie circulaire: «on reproduit, on consomme, mais on recycle», qui vient
remplacer le «on produit, on consomme, on jette et on recommence». Le groupe PLR
s'est montré satisfait du déroulé des événements, alors que cette initiative
parlementaire a été initiée par la fraction libérale-radicale au sein de la commission,
afin de condenser plusieurs propositions touchant à l'économie circulaire. Susanne
Vincenz-Stauffacher (plr, SG) s'est réjouie d'un projet qui s'attache à travailler de
manière étroite avec l'économie et de la possibilité de mettre en place des mesures sur
une base volontaire. Les Vert'libéraux ont insisté sur les nombreux avantages de
l'économie circulaire, dans un pays pauvre en ressources naturelles et qui aurait donc
tout à profiter de valoriser les déchets avant de les brûler. La fraction UDC s'est
également positionnée pour une entrée en matière, émettant toutefois des critiques
acerbes contre un projet qui coûterait trop cher et serait trop bureaucratique. Mike

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.05.2023
KAREL ZIEHLI
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Egger (udc, SG) a ainsi fait le constat qu'il serait bien plus effectif d'agir sur la
croissance de la population et la bétonisation du territoire pour protéger
l'environnement. De son côté, le Conseil fédéral, représenté par le ministre de
l'environnement, Albert Rösti, soutient un projet vu comme important,
particulièrement en temps de pénuries et d'incertitudes. Promouvoir l'économie
circulaire, c'est renforcer l'indépendance du pays selon les mots du conseiller fédéral
UDC.

Alors que l'entrée en matière était acquise, la discussion par article – plus ardue – s'est
déroulée en deux blocs. Le premier bloc, intitulé «Promotion de l'économie circulaire
et préservation des ressources, hiérarchie en matière de valorisation des déchets,
gestion des déchets urbains», comptait douze minorités. Seule une, défendue par le
vert'libéral Beat Flach (pvl, AG), a réussi à convaincre une majorité de député.e.s, à une
voix près (97 contre 96 voix). Le Conseil fédéral aura la possibilité d'édicter des règles
pour obliger les détaillants à déballer les denrées alimentaires jetées pour éviter que du
plastique ne se retrouve dans les centres de compostage ou que ces denrées soient
incinérées, à cause de ce plastique.

Dans le deuxième bloc – «Construction respectueuse des ressources, projets pilotes»
–, 10 propositions de minorité ont été défendues. A l'article 35i, deux propositions de
minorité provenant de la gauche ont été acceptées par les parlementaires. Il s'agit de
donner la possibilité au Conseil fédéral d'améliorer l'information et l'étiquetage des
produits et des emballages et d'exiger l'introduction d'un indice de réparabilité. Ces
deux minorités ont été remportées par 96 voix contre 90 (2 abstentions), regroupant les
fractions socialiste, vert-e-s, vert'libérale, une partie des élu.e.s du groupe du Centre
et la voix de la libérale-radicale vaudoise Jacqueline de Quattro. A l'article 35j, une
autre minorité a trouvé les faveurs de la chambre basse (101 voix contre 86 et une
abstention). La minorité ne souhaitait pas donner la possibilité au Conseil fédéral
«d'édicter des prescriptions sur la forme et le contenu d’un certificat concernant la
consommation de ressources des ouvrages». C'est le centre-droit qui a su ici
s'imposer. Toutes les autres propositions de minorité ont été rejetées. L'objet passe
donc dans les mains de la Commission de l'environnement de l'aménagement du
territoire et de l'énergie du Conseil des Etats (CEATE-CE).
Au vote sur l'ensemble, seul.e.s les membres de l'UDC ont voté contre ou se sont
abstenu.e.s (ainsi que deux députés du PLR). Le projet a ainsi récolté 133 voix en sa
faveur, contre 42 et 13 abstentions.

Ce que les médias ont retenu de ce débat concerne, avant tout, l'introduction d'un
article pour amender le littering à hauteur de CHF 300 au maximum au niveau fédéral,
alors que les cantons ont des règles différentes. Au même moment, les milieux paysans
se plaignaient des déchets sauvages, et plus particulièrement des canettes jetées au
bord des routes qui peuvent mener à la mort des bovins – la canette en aluminium est
déchiquetée par les machines et finit dans le foin donné aux vaches qui les ingèrent.
L'USP a donc lancé une campagne d'information, alors que le Conseil des Etats doit
encore se prononcer sur une motion Grin (udc, VD) visant à élaborer, en collaboration
avec les cantons, une campagne nationale à ce sujet. Sur l'article de loi touchant au
littering, seule la fraction UDC s'était opposée à fixer des amendes au niveau fédéral, à
l'exception de 12 membres du parti agrarien qui l'ont soutenu, comme l'a fait
remarquer la NZZ. Parmi ces parlementaires, beaucoup sont agriculteurs ou proches
des milieux paysans. 
Dans un autre registre, cette révision est un soulagement pour le secteur du recyclage
qui attend ce changement depuis longtemps, notamment s'agissant de la libéralisation
partielle des filières de recyclage. Pour l'organe faîtier Swiss Recycling, cela permettra à
l'industrie de prendre plus de risques et de développer des solutions innovantes. 26
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Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Suchtmittel

In der Frühlingssession 2020 setzte sich der Nationalrat mit der parlamentarischen
Initiative Buffat (svp, VD) «Nulltoleranz für Dealerinnen und Dealer» auseinander.
Während der Ratsdebatte führte der Initiant noch einmal den Inhalt seines Geschäfts
aus und erklärte, dass trotz der 2011 in Kraft getretenen Teilrevision des BetmG zurzeit
keine wirksame Lösung existiere, mit welcher der wachsende Drogenhandel bekämpft
werden könne. Kokainhändler und -händlerinnen, die weniger als 18 Gramm bzw. 12
Gramm der Droge auf sich tragen, würden gewöhnlicherweise nicht in die Kategorie der
schweren Delikte eingeteilt, dementsprechend gering falle auch das Strafmass aus. Um
einen abschreckenden Effekt zu erzielen, brauche es Massnahmen wie die in der
parlamentarischen Initiative vorgeschlagene Mindesthaftstrafe von einem Jahr.
Anschliessend erläuterte Andrea Geissbühler (svp, BE), von Beruf Polizistin, einige
weitere Argumente der Kommissionsminderheit. Dealerinnen und Dealer machten sich
das bestehende unzureichende System zunutze, was zur Folge habe, dass die Polizei
«Sisiphusarbeit» verrichten müsse. Weiter hob Geissbühler hervor, dass es sich bei 80
Prozent der Drogenhändlerinnen und -händler um Ausländer und Ausländerinnen
beziehungsweise Asylbewerber und -bewerberinnen handle. Es gehe nicht an, dass
diese Personen die Schweizer Bevölkerung «zerstör[t]en», vielmehr gehörten sie
«weggesperrt und ausgeschafft». Für die Kommission erklärten Rielle Fehlmann (sp, GE)
und Beat Flach (glp, AG), dass man den Handlungsbedarf anerkenne, die Forderungen
des Vorstosses allerdings nicht zielführend seien. Strengere Regeln würden die
Strafrate bezüglich Drogenhandel nicht senken, wie man von anderen Ländern wisse.
Die Organisationen im Drogenbusiness könnten auch weiterhin problemlos Dealer und
Dealerinnen – oft junge Leute – rekrutieren. Zudem wären die Gefängnisaufenthalte mit
zusätzlichen Kosten verbunden und den Richtern und Richterinnen wäre es nicht länger
möglich, nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu urteilen. Statt mit Repression
müsse man mit Prävention und therapeutischer Unterstützung vorgehen. Diese Worte
schienen den Nationalrat zu überzeugen. Er gab der parlamentarischen Initiative mit 119
zu 60 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) keine Folge. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.03.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Lors de la session de printemps 2020, le Conseil national a débattu de l'initiative
Mazzone (verts, GE) «Art. 116 LEtr. En finir avec le délit de solidarité», reprise par
Katharina Prelicz-Huber (pes, ZH), ainsi que de la pétition du groupe St-François, qui
visait les mêmes objectifs. Prelicz-Huber a ouvert le débat, en rappelant que la LEtr
comportait jusqu'en 2008 une mention des motifs honorables, annulant la peine le cas
échéant. Elle a ensuite rappelé que les véritables cibles de cet article étaient les
passeurs, au contraire des personnes agissant par amour du prochain, qu'elle estime
être une valeur importante du système de pensée chrétien dont beaucoup de Suisses
se réclament. La verte zurichoise a ensuite affirmé que l'immigration en Suisse était
pratiquement impossible pour les personnes venant de l'extérieur de l'Europe, ce qui
rend leur situation très vite illégale. Enfin, elle a rappelé que le Palais fédéral
comportait depuis 2018 une salle Carl Lutz, en l'honneur du diplomate suisse qui,
pendant la deuxième guerre mondiale avait enfreint la loi pour sauver la vie de dizaines
de milliers de personnes juives. Samira Marti (ps, BL), qui représentait la minorité en
faveur de l'initiative a repris les mêmes arguments et évoqué trois personnes
récemment condamnées pour délit de solidarité: Norbert Valley, Anni Lanz et Lisa
Bosia. Gerhard Pfister (pdc, ZG) et Jean-Luc Addor (udc, VS) ont présenté la position de
la majorité de la commission. Ils ont précisé qu'une telle modification de l'article ne
serait pas pertinente en Suisse, puisqu'aucun pays limitrophe ne représente de danger
pour les personnes exilées. Ils ont les deux estimés que l'allusion à Carl Lutz n'avait pas
de lien avec la situation actuelle, selon eux très différente de la deuxième guerre
mondiale. L'initiative a finalement été rejetée par 102 voix contre 89 et une
abstention. Les groupes socialiste et vert ont voté à l'unanimité en faveur de l'initiative.
Le groupe vert'libéral affichait 12 voix pour, une contre et une abstention. Cinq
membres du groupe du centre ont plébiscité le texte, ainsi que deux libéraux-radicaux
et un membre de l'UDC, le reste de leurs partis s'y est opposé. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.03.2020
SOPHIE GUIGNARD
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Mit einer parlamentarischen Initiative wollte Nationalrätin Samira Marti (sp, BL)
bewirken, dass die Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung von Personen, die seit
mehr als 10 Jahren ununterbrochen und ordnungsgemäss in der Schweiz leben, nicht
widerrufen werden darf, falls diese unverschuldet Sozialhilfe beziehen. «Armut ist kein
Verbrechen», betitelte sie ihre Initiative, die sie nach Inkrafttreten einer
entsprechenden Verschärfung des Ausländergesetzes (BRG 13.030) einreichte. Im Mai
2021 gab die SPK-NR der Initiative mit knappen 12 zu 11 Stimmen bei 2 Enthaltungen
Folge. Anders entschied ihre Schwesterkommission im November 2021 – ebenfalls
knapp mit 6 zu 5 Stimmen. Die Mehrheit der ständerätlichen Kommission
argumentierte, dass bereits unter dem geltenden Recht vor einem allfälligen Entzug der
Bewilligung eine Verhältnismässigkeitsprüfung durchgeführt werde. In diesem
Zusammenhang könne etwa die Frage berücksichtigt werden, ob die betroffene Person
ihre prekäre Lage selber verschuldet habe. 29

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.11.2021
MARLÈNE GERBER

Nachdem die beiden zuständigen Kommissionen gegensätzliche Entscheide gefällt
hatten, stimmte in der Herbstsession 2022 der Nationalrat über eine parlamentarische
Initiative von Nationalrätin Samira Marti (sp, BL) ab. Der Vorstoss mit dem Titel «Armut
ist kein Verbrechen» sieht vor, dass Ausländerinnen und Ausländern bei
unverschuldetem Sozialhilfebezug nach über zehn Jahren Aufenthalt in der Schweiz
keine Wegweisung drohen sollte. Während sich eine Mehrheit der SPK-NR mit 14 zu 10
Stimmen erneut für Folgegeben aussprach, lehnte eine Minderheit Silberschmidt (fdp,
ZH) die Initiative ab. Letztere kritisierte, die Initiative unterscheide nicht genug
spezifisch zwischen selbstverschuldetem und unverschuldetem Sozialhilfebezug.
Ausserdem werde bei Gerichtsentscheiden über den Entzug der Aufenthaltsbewilligung
bereits heutzutage die Verhältnismässigkeit zur Genüge berücksichtigt. Die Initiantin
argumentierte hingegen, bestehende Regelungen grenzten armutsbetroffene
Ausländerinnen und Ausländer nicht genügend von Personen ab, die die hiesige
Lebensweise ablehnten. Folglich sei eine Präzisierung im Ausländer- und
Integrationsgesetz (AIG) vonnöten. Der Nationalrat gab der parlamentarischen Initiative
mit 96 zu 85 Stimmen Folge, womit sie erneut der SPK-SR übergeben wurde. 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.09.2022
VIKTORIA KIPFER

Asylpolitik

L'UDC s'est saisie d'une initiative parlementaire pour critiquer une disposition de la
nouvelle loi sur l'asile, votée en juin 2016. Le texte «Requérants d'asile récalcitrants.
Limiter les dépenses» souhaite revenir à l'ancienne mouture, qui permettait d'assigner
plus facilement une personne requérant l'asile aux centres spécifiques de la
Confédération, dits «centres pour requérants récalcitrants». La disposition actuelle,
qui estime que la personne doit représenter une «menace sensible» est selon l'union
du centre trop sujette à interprétation. 
C'est Andreas Glarner (udc, AG) qui a présenté l'initiative au Conseil national. Il a
énuméré une liste d'accusations portées contre des requérants d'asile dans un centre
en Argovie, souhaitant ainsi illustrer le besoin de légiférer vers un retour au règlement
antérieur. Prenant la parole au nom de la CIP-CN, Samira Marti (ps, BL) a annoncé le
refus de celle-ci d'entrer en matière, jugeant la proposition de l'UDC trop susceptible
de causer de l'arbitraire. Elle a également précisé que les exemples cités par le député
Glarner ne constituaient pas selon elle une menace sensible à la sécurité nationale.
C'était apparemment également l'avis des autres parlementaires, puisque l'initiative n'a
récolté dans la chambre basse que les 64 voix du parti qui l'a lancée. 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.06.2019
SOPHIE GUIGNARD
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Familienpolitik

En juin 2020, le Conseil national a repris les discussions au sujet de l'initiative
vert'libérale pour un mariage pour toutes et tous. Il s'agissait de se prononcer sur le
projet de la CAJ-CN, présenté par Beat Flach (pvl, AG) et Laurence Fehlmann Rielle (ps,
GE). La commission avait accepté l'entrée en matière sur le projet en février 2015,
rejointe par sa commission sœur en septembre de la même année. Elle décidait en
juillet 2018 de passer par la voie législative, c'est-à-dire sans modifier la Constitution.
Le projet contient trois points: 1) ouverture du mariage à tous les couples, par une
modification des articles 94 à 96 du code civil, 2) la suppression du partenariat
enregistré et la possibilité pour les couples sous ce régime de passer au mariage de
manière facilitée et enfin 3) une modification de droit international pour que les
mariages conclus à l'étranger soient reconnus. Pour ne pas alourdir le projet et lui
garantir une possibilité de succès, la commission a choisi de ne modifier ni le régime
des assurances sociales, ni l'accès aux dons de sperme. Seule modification: les femmes
en couple homosexuel pourraient toucher une rente de veuve si elles ont plus de 45 ans
et mariées depuis plus de cinq ans, comme les femmes en couple hétérosexuel. En
revanche, les hommes ne peuvent rien obtenir. L'accès à la procréation médicalement
assistée avait séduit une majorité des participants à la consultation (cantons, partis,
organisations et particuliers confondus), mais elle a été refusée au sein de la
commission par 13 voix contre 12.
Dans la chambre du peuple, le débat s'est déroulé en deux temps, lors des séances du 3
et du 11 juin 2020. Tous les groupes, à l'exception de l'UDC étaient d'accord avec le
principe central de l'initiative parlementaire. Les désaccords s'articulaient autour de
l'ouverture au don de sperme pour les couples lesbiens, ainsi que le droit à la filiation
directe, portés par une minorité Flach, soutenue par la gauche, le PLR et les
Vert'libéraux. Le PDC a annoncé vouloir refuser le projet si le don de sperme en faisait
partie. L'argument principal autour du droit à la procréation et à la filiation étaient que,
comme l'a annoncé Tamara Funiciello (ps, BE), environ 30'000 enfants arc-en-ciel,
c'est-à-dire élevés dans une famille homoparentale, vivent en Suisse et nécessitent une
protection juridique, en cas par exemple de disparition du parent biologique, pour ne
pas se retrouver sans représentant.e légal.e. La proposition de minorité Flach a recueilli
124 suffrages positifs, 72 oppositions et une abstention. Les oppositions proviennent
d'une majorité des groupes UDC et PDC ainsi que de quelques PLR.
L'ensemble du projet a été plébiscité par 132 voix, contre 52 et 13 abstentions. Encore
une fois, les oppositions se trouvaient chez les groupes UDC et PDC, avec une dizaine
d'exceptions pour chacun des partis. 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.06.2020
SOPHIE GUIGNARD

Ende November 2023 zeigte sich der Bundesrat grundsätzlich positiv zum
Kommissionsentwurf, der Opfer häuslicher Gewalt ohne Schweizer Pass durch
Garantie der Härtefallpraxis im AIG besser schützen wollte. Einzig gegenüber der
Einführung einer neuen Bestimmung, gemäss welcher die Integrationskriterien in
solchen Fällen während drei Jahren keinen Einfluss auf die Verlängerung der
Aufenthaltsbewilligung haben sollen, zeigte sich die Regierung skeptisch. Eine solche
Regelung sei überflüssig, da ein bestehender Absatz eines Artikels im AIG bereits
Ausnahmen für die Integrationskriterien aufgrund gewichtiger persönlicher Umstände
vorsehe. 

In der Wintersession 2023 beugte sich der Nationalrat als Erstrat über die Vorlage, zu
der ein Nichteintretensantrag einer Minderheit Steinemann (svp, ZH) vorlag. Für die
Kommission erläuterten Samira Marti (sp, BL) und Damien Cottier (fdp, NE) noch einmal
die Hauptproblematik, die zur Erarbeitung der Vorlage geführt habe. In vielen Fällen
häuslicher Gewalt sei der Aufenthaltsstatus des Opfers an denjenigen des Täters
gebunden (etwa durch den Familiennachzug), sofern die Ehegemeinschaft nicht bereits
mehr als drei Jahre bestünde oder die Opfer noch nicht ausreichend integriert seien.
Falls dies nicht zutreffe, müssten die Opfer die ihnen angetane Gewalt im Rahmen
eines Mitwirkungsverfahrens als systematisch und eine gewisse Intensität aufweisend
nachweisen können, was sich oftmals als schwierig darstelle. Diese Situation führe
gemäss Kommission dazu, dass betroffene Personen sich aus Angst vor Verlust des
Aufenthaltsrechts nicht vom gewaltausübenden Lebenspartner trennen würden,
weswegen der Opferschutz gestärkt werden müsse. Dies zeige auch der Umstand, dass
die Schweiz die Istanbul-Konvention aus diesem Grund nur mit Vorbehalt hatte
ratifizieren können, so Marti weiter. Gegen die Vorlage stellte sich eine Minderheit
Steinemann. Ihr ging die Regelung viel zu weit und sie ortete darin
Missbrauchspotential. Der Minderheitsantrag auf Nichteintreten fand jedoch über die
geschlossen dafür einstehende SVP-Fraktion hinaus keine Fürsprecherinnen oder

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.12.2023
MARLÈNE GERBER
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Fürsprecher, womit er mit 126 zu 65 Stimmen (1 Enthaltung) gegenüber dem Antrag der
Kommissionsmehrheit auf Eintreten unterlag.

In der Detailberatung versuchten weitere durch Barbara Steinemann angeführte
Minderheiten, die Vorlage abzuändern. So wollte eine Minderheit die Härtefallregelung
nur für Personen einführen, die sich in einer Ehegemeinschaft befanden, während der
Kommissionsentwurf eine solche auch für in eingetragener Partnerschaft oder im
Konkubinat lebende Opfer häuslicher Gewalt, sowie im Falle der Gewaltausübung an
den in der Familiengemeinschaft lebenden Kindern vorsah. Ferner beantragte eine
weitere Minderheit Steinemann dem Bundesrat zu folgen und den Absatz zu den
Integrationskriterien zu streichen. Im Rat blieben diese Minderheiten jedoch
chancenlos, da sie ausserhalb der SVP-Fraktion nicht auf Unterstützung stiessen. Mit
100 zu 93 Stimmen (2 Enthaltungen) lediglich knapp abgelehnt wurde hingegen eine
Minderheit Cottier, welche die Kriterien zur Feststellung häuslicher Gewalt etwas enger
fassen wollte. Konkret forderte der Minderheitsantrag, dass die Inanspruchnahme einer
notwendigen Beratung bei einer ausgewiesenen Fachstelle für häusliche Gewalt, sowie
deren Auskünfte und Berichte, nicht als Indizien für das Vorliegen häuslicher Gewalt
beigezogen werden dürften. Letztere Minderheit stiess zusätzlich zur SVP-Fraktion
auch bei der gesamten FDP-Fraktion auf Zuspruch.

In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat den unveränderten Entwurf unter
Opposition der SVP-Fraktion mit 129 zu 65 Stimmen (1 Enthaltung) an, womit das
Geschäft an den Ständerat ging. 33

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Parteien

Privatrechtliche Organisationen, die in erster Linie politische Ziele verfolgen, sollen
sich auch in Zukunft durch Mitgliederbeiträge und Spenden – und nicht durch
staatliche finanzielle Hilfe – finanzieren, forderte Gregor Rutz (svp, ZH) mittels
parlamentarischer Initiative. Er störte sich daran, dass Vereinigungen mit politischen
Zielsetzungen im Bereich der ausserschulischen Jugendarbeit Finanzhilfen erhielten.
Solche seien für Parteien, Verbände, aber auch Gewerkschaften als privatrechtliche
Vereine nicht vorgesehen, da die direkte Demokratie der Schweiz keine
Parteienfinanzierung kenne. Sämtliche Vorschläge für eine Verankerung eines solchen
Grundsatzes in der Bundesverfassung seien bis jetzt gescheitert.

Im Oktober 2016 prüfte die SPK-NR die parlamentarische Initiative und beantragte mit
14 zu 11 Stimmen, ihr Folge zu geben. Ihre Schwesterkommission verweigerte der
Initiative jedoch im Februar 2017 mit 7 zu 3 Stimmen die Zustimmung, worauf sich die
SPK-NR ein Jahr später mit 13 zu 12 Stimmen entschied, an der parlamentarischen
Initiative festzuhalten. Die Argumente von Gregor Rutz ergänzte die Kommission durch
den Hinweis, dass es «nicht konsequent [sei], wenn zwar für Organisationen mit
politischer Zielsetzung Finanzhilfen gesprochen werden, aber gemäss vom
Bundesverwaltungsgericht sanktionierter Praxis des BSV nicht für Organisationen, bei
welchen die Glaubensvermittlung im Zentrum steht».

Das Geschäft wurde dann im Februar 2018 im Nationalrat behandelt. Im Rahmen der
Debatte verteidigte Beat Flach (glp, AG) die bisherige Praxis: Ein Ziel des Gesetzes sei
es, die politische Partizipation von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Nach Flach
sei es zudem schwierig zwischen Förderung der Partizipation und Verfolgung
politischer Ziele zu unterscheiden. Entsprechend schwierig sei auch die Umsetzung der
parlamentarischen Initiative. Dennoch gab der Nationalrat dem Anliegen mit 92 zu 88
Stimmen (bei 1 Enthaltung) Folge. 

Im August 2018 beschäftigte sich die SPK-SR zum zweiten Mal mit der Initiative und
beantragte erneut, auf Folgegeben zu verzichten. Begründet wurde die Entscheidung
mit dem Argument, dass Jungparteien im Interesse der Demokratie «mit wenig Geld viel
wertvolle Arbeit im Bereich politischer Bildung und Motivierung von Jugendlichen»
leisteten. Für diese Tätigkeiten sollten sie deshalb weiterhin wie andere
Jugendorganisationen beim Bund Unterstützung beantragen können. In der
Herbstsession 2018 behandelte schliesslich der Ständerat die Initiative und entschied
sich mit 32 zu 5 Stimmen, der Initiative keine Folge zu geben. Das Geschäft war damit
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